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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1995

Rechtssatz

Die Erstbehörde hat im Spruch des angefochtenen Straferkenntnisses weder zum Ausdruck gebracht, wie weit rechts

der Beschuldigte damals gefahren ist noch ausgesagt, wie weit ihm dies zumutbar und möglich war. Sie hat lediglich

einen bestimmten Erfolg - im gegenständlichen Fall das Au ahren auf einen auf der Fahrbahn abgestellten Pkw - in

Strafe gezogen. Sie hat dabei übersehen, daß der § 7 Abs. 1 StVO nicht die Verursachung eines bestimmten Erfolges

sanktioniert, sondern Verhaltensweisen, die gegen das in dieser Gesetzesbestimmung enthaltene Gebot verstoßen.

Schlagworte

"Nichteinhalten des Rechtsfahrgebotes"; Anforderungen an Spruch des Straferkenntnisses

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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